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Kontrolle kleinerer und  
mittelständischer Factoring-Unternehmen
Erfahrungen aus Prüfung und Beratung 

Factoring ist eine gängige Geschäfts
praxis zur Finanzierung von Unter
nehmen. Besonders im Mittelstand  
hat sich das Factoring in den letzten 
Jahren als ein starkes und alternatives 
 Finanzierungsinstrument etabliert; seit
dem ist die Zahl der Firmen, die Fac
toring nutzen, rapide gestiegen. Laut 
Deutschem FactoringVerband nahm 
die Kundenzahl im Jahr 2018 um 20 Pro
zent zu und liegt derzeit bei ungefähr 
43 830 Kunden.1) Im Folgenden wird  
intensiv auf kleinere und mittelständi
sche FactoringUnternehmen, die keine 
CRRInstitute sind, eingegangen. Das 
Haupt augenmerk liegt hierbei auf den 
 gesetzlichen und regulatorischen An

forderungen einschließlich der gesam
melten Erfahrungen bei der Prüfung 
und Beratung solcher Unternehmen. 

Rechnungslegung

Die Ablegung finanzieller Rechen
schaft ist auch bei kleineren Factoring
Unternehmen unabdingbar. 

� Juristische Anforderungen: Für 
alle FactoringUnternehmen sind die 
für große Kapitalgesellschaften gel
tenden Normen zur Rechnungslegung 
einschließlich der ergänzenden Vor
schriften für Finanzdienstleistungsun
ternehmen gemäß den §§ 340–340o 
Handelsgesetzbuch anzuwenden. 

Darüber hinaus ist die Anwendung der 
Verordnung über die Rechnungslegung 
der Kreditinstitute und Finanzdienst
leistungsunternehmen (RechKredV) 
verpflichtend. Dementsprechend ha
ben sich FactoringUnternehmen bei 
der Aufstellung des Jahresabschlus
ses gemäß § 2 RechKredV für die 
 Bilanz an Formblatt 1 und für die 
 Gewinn und Verlustrechnung an 
Formblatt 2 oder 3 der RechKredV zu 
orientieren. 

� Prüfungserfahrungen: In einzelnen 
Fällen bereiten die Anwendung der 
RechKredV und die  Berücksichtigung 
der Formblätter insoweit Schwierigkei

ten, als dass einzelne Besonderheiten 
nicht beachtet werden. Zu erwähnen 
sind hierbei insbesondere der jeweils 
in gesonderten Posten darzustellende 
Ausweis „nachrangiger Verbindlichkei
ten“ (vergleiche auch § 4 RechKredV) 
sowie der Ausweis von „Treuhandver
mögen“ und „Treuhandverbindlichkei
ten“. Während die nachrangigen Ver
bindlichkeiten oftmals in den übrigen 
Verbindlichkeiten enthalten sind, wer
den Treuhandverhältnisse nicht in der 
Bilanz dargestellt, auch wenn die Vor
aussetzungen des § 6 RechKredV er
füllt sind. Insbesondere wenn Inkasso
forderungen im  eigenen Namen für 
fremde Rechnung eingezogen werden, 
sind die Rege lungen zum Treuhandge
schäft von Bedeutung. 

Im Hinblick auf die Gewinn und Ver
lustrechnung sind die Abgrenzungen 
von Zins und Provisionserträgen/auf
wendungen zu beachten sowie die Dif
ferenzierung zwischen anderen Ver
waltungsaufwendungen und sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen. Zusätz
lich sind die gesonderten Posten für 
Abschreibungen und Zuschreibungen 
auf Forderungen zu berücksichtigen. 
Die korrekte Anwendung der Formblät
ter hat insoweit besondere Bedeutung, 
als dass maßgebliche Verfehlungen zu 
einer Nichtigkeit des Jahresabschlus
ses führen können.

Aufbau- und  
Ablauforganisation

Die Organisation von Aufbau und Ab
lauf läuft immer nach bestimmten 
 Regeln ab.

� Juristische Anforderungen: Un
abhängig von den vorstehenden Öff
nungsklauseln müssen FactoringUn
ternehmen grundsätzlich Regelungen 
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zur Aufbau und Ablauforganisa tion be
achten sowie über Prozesse zur Identi
fizierung, Beurteilung, Steuerung, 
Überwachung und Kommunika tion der 
relevanten Risiken (Risiko steuerungs 
und Controllingprozesse) verfügen. Da
rüber hi naus müssen sie die Anforde
rungen des Rundschreibens 09/2017 
„Mindestanforderungen an das Risiko
management – MaRisk“ der Bundes
anstalt für Finanzdienstleistungsauf
sicht (BaFin) insoweit beachten, wie 
dies vor dem Hintergrund der Instituts
größe sowie von Art, Umfang, Komple
xität und Risikogehalt der Geschäftsak
tivitäten zur Einhaltung der gesetzlichen 
Pflichten aus §§ 25a und 25b Kredit
wesengesetz (KWG) geboten er
scheint. Dies gilt insbesondere für die 
Module der Allgemeinen Teile AT 3, 
AT 5, AT 7 und AT 9.2) Konkret geht es 
in den einzelnen Modulen um die Ge
samtverantwortung der Geschäftslei
tung, die Organisationsricht linien, die 
Ressourcen und die Auslagerung.

Jedes FactoringUnternehmen hat 
 sicherzustellen, dass die Geschäftsak
tivitäten auf der Grundlage von Orga
nisationsrichtlinien betrieben werden 
(zum Beispiel Handbücher, Arbeits
anweisungen oder Arbeitsablaufbe
schreibungen). Der Detaillierungsgrad 
der Organisationsrichtlinien hängt von 
Art, Umfang, Komplexität und Risiko
gehalt der Geschäftsaktivitäten ab. Je 
detaillierter und übersichtlicher die 
 Dokumentation geführt wird, umso 
weniger Friktionen entstehen in den 
operativen Abläufen. Zudem wird bei 
konsequenter Dokumentation Herr
schaftswissen bei einzelnen Mitar
beitern vermieden und das geschäfts
spezifische Knowhow verbleibt im 
Unternehmen. Darüber hinaus sind Ab
läufe bei ordentlicher Dokumentation 
häufig durchdachter. Dies gibt den Mit
arbeitern Sicherheit bei der täglichen 
Arbeit. Auch die Prüfungen laufen effizi
enter und in der Regel erfolgreicher ab. 

Die Organisationsrichtlinien müssen 
schriftlich fixiert und den betroffenen 
Mitarbeitern in geeigneter Weise be
kanntgemacht werden. Darüber hinaus 
müssen diese den Mitarbeitern in der 
jeweils aktuellen Fassung zur Verfü
gung stehen. 

� Prüfungserfahrungen: Häufig ist zu 
beobachten, dass sich kleinere und mit
telständische FactoringUnternehmen 
auf besonderen Geschäftsfeldern be
ziehungsweise spe ziellen Nischen
märkten bewegen. Demzufolge sind 
die Aufbau und Ablauforganisation so
wie die Beschreibung der Abwicklungs
prozesse meist weniger detailliert. 

Oftmals hängt die Qualität der Organi
sationsrichtlinien davon ab, welche Er
fahrungen im Unternehmen vorliegen 
und welcher Qualitätsanspruch an die 
Dokumentation des Ordnungsrah
mens gestellt wird. Grundsätzlich soll
te jeder Prozess mit einer schriftlichen 
Regelung unterlegt sein. Je besser die 
Prozesse dokumentiert sind, desto 
 sicherer verhalten sich die Mitarbeiter 
in ihrem Aufgabengebiet. Die konkrete 
Art der Darstellung bleibt jedem Insti
tut überlassen. Gleichwohl ist es zwin
gend erforderlich, dass auch kleinere 
Unternehmen über entsprechende Or
ganisationsrichtlinien verfügen.

Auslagerungen

Die Auslagerung von Aktivitäten und 
Prozessen ist bei FactoringUnterneh
men häufig anzutreffen, da insbeson
dere kleinere Institute nicht alle auf
sichtsrechtlichen Themengebiete mit 
eigenem Personal abdecken können.

� Juristische Anforderungen: Bei 
unter Risikogesichtspunkten wesent
lichen Auslagerungen sind besondere 
Anforderungen zu beachten, die da
rauf abzielen, dass die Ordnungs
mäßigkeit der Geschäftsorganisation 
nicht beeinträchtigt wird. Insbesonde
re darf die Auslagerung nicht zu einer 
Delegation der Verantwortung der 
 Geschäftsführung an das Auslage
rungsunternehmen führen. Darüber hi
naus muss ein angemessenes und 
wirk sames Risikomanagement ge
währleistet bleiben, das die ausge
lagerten Aktivitäten und Prozesse ein
bezieht. Die Entscheidung, ob die 
 Auslagerung von Aktivitäten und Pro
zessen im Zusammenhang mit der 
Durchführung von Finanzdienstleistun
gen an einen Dritten wesentlich ist 
oder nicht, hat das Institut auf der 

Grundlage einer Risikoanalyse eigen
verantwortlich festzulegen.
 
Die mit wesentlichen Auslagerungen 
verbundenen Risiken sind angemes
sen zu steuern. Die Ausführung der 
ausgelagerten Aktivitäten ist anhand 
vom Institut festgelegter Kriterien re
gelmäßig zu überwachen. Darüber hi
naus müssen in den vertraglichen 
 Vereinbarungen mit den externen 
Dienstleistern die Aufgaben und Verant
wortlichkeiten sowie die Kontroll und 
Überwachungspflichten durch das Insti
tut eindeutig bestimmt und Regelungen 
enthalten sein, die es im Falle einer Be
endigung der Geschäftsbe ziehung er
lauben, den Prozess wieder eigenstän
dig durchzuführen oder auf einen 
anderen Dienstleister zu übertragen.

Vor dem Hintergrund der branchenspe
zifischen Besonderheiten kommt dem 
Outsourcing bei FactoringUnterneh
men eine zunehmende Bedeutung zu. 
Insbesondere in der Internen Revision, 
der ITInnenrevision, dem Datenschutz 
sowie im Zusammenhang mit der Tä
tigkeiten des Geldwäschebeauftragten 
wird es neben den abwicklungstech
nischen Fragestellungen wie zum 
 Beispiel der Rechtsverfolgung oder der 
Sicherheitenverwaltung (etwa die Kfz 
Papierverwaltung) verstärkt zu Aus
lagerungen kommen.

� Prüfungserfahrungen: Bei kleine
ren und mittelständischen Factoring
Unternehmen ist zu beobachten, dass 
die Bedeutung des Outsourcings deut
lich ausgeprägter ist. Wie bereits er
wähnt, ist dies zum größten Teil auf die 
geringe Personalstärke zurückzu
führen. Dadurch werden wesentliche 
Aufgaben in der  Personalunion nicht 
selten von der Geschäftsleitung wahr
genommen. 

Eine Auslagerung sollte immer unter 
Abwägung von KostenNutzenÜberle
gungen beziehungsweise unter einem 
Vergleich des Aufwands für die Über
wachung der Auslagerung versus der 
Kostenersparnis bei den eigenen Res
sourcen erfolgen. Durch eine Auslage
rung kann das Unternehmen auf das 
Knowhow spezialisierter Dienstleister 
zurückgreifen und unter Einbindung 
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von Experten die Qualität eigener Leis
tungen verbessern. Erfahrungen aus 
der Prüfung betreffen insbesondere 
Mängel in der Risikoanalyse sowie die 
Festlegung von Kriterien (Key Per
formance Indikatoren – KPI) zur Über
wachung des ausgelagerten Bereichs 
einschließlich entsprechender Doku
mentation der vorgenommenen Über
wachungshandlungen.

Risikomanagement

Auch bezüglich des Risikomanage
ments gilt es für  FactoringUnterneh
men einiges zu beachten.

� Juristische Anforderungen: Facto
ringUnternehmen sind dazu ver
pflichtet, die Merkmale ihres Risiko
managementsystems darzustellen. 
Dabei ist primär auf die Besonderhei
ten von Risikomanagementsystemen 
in Instituten einzugehen. Zu den Be
sonderheiten zählen beispielsweise 
Verfahren zur Identifikation und Be
wertung von Risiken sowie zur Risiko
kapitalallokation. Darüber hinaus sind 
das Überwachungs und das quartals
weise Berichtswesen sowie die Funk
tionsfähigkeit und Wirksamkeit von 
Steuerungs und Überwachungssyste
men darzustellen.

Zielsetzung eines Risikomanagements 
ist es sicherzustellen, dass alle we
sentlichen Risiken erfasst, analysiert, 
bewertet und somit zutreffend im un
terjährigen Berichtswesen sowie in 
Jahresabschluss und Lagebericht ab
gebildet werden. Es dient auch der 
frühzeitigen Identifizierung potenziel
ler, bestandsgefährdender Risiken. Ein 
effizientes Risikomanagementsystem 
muss sicherstellen, dass mit Hilfe der 
eingerichteten Systeme und Prozesse 
alle wesentlichen Risiken frühzeitig 
und vollständig erkannt (Risikoerken
nung) und in ihrer Bedeutung im Hin
blick auf die geschäftspolitischen Ziele 
beurteilt (Risikoanalyse) werden. 

Darüber hinaus muss jährlich oder an
lassbezogen eine Risikoinventur durch
geführt werden. Die Risikostrategie, 
die sich aus der Geschäftsstrategie ab
leitet, bewertet alle Risiken hinsichtlich 

ihrer Wesentlichkeit für das Unterneh
men und definiert geeignete Steue
rungsgrößen, wie zum Beispiel in Form 
von Risikolimiten oder Frühwarn ziffern, 
die mindestens quartalsweise zu über
wachen sind. 

Im Factoring sind folgende Risikoarten 
typischerweise relevant: Adress aus
fallrisiken auf Kreditoren und Debi to
ren ebene, Veritäts und Betrugsrisiken 
auf Kreditorenebene, Konzen trations, 
Liquiditäts und Marktpreis risiken so
wie operationelle Risiken. In Anbetracht 
der einzelnen Risikogrößen sind Facto
ringUnternehmen insbesondere dem 
Veritätsrisiko ausgesetzt. Das Veritäts
risiko beschreibt das Risiko, dass die an
gekauften Forderungen nicht oder nicht 
in entsprechender Höhe bestehen. So
fern die angekauften Forderungen nicht 
versichert sind und kein Rückgriff auf 
den Forderungsverkäufer vereinbart ist, 
stellt das  Adressenausfallrisiko ein 
 weiteres zentrales Risiko dar. 

Liquiditätsrisiken bestehen bei Facto
ringUnternehmen, wenn das geplante 
Neugeschäftsvolumen aufgrund feh
lender Refinanzierungsmöglichkeiten 
nicht abgeschlossen oder bestehende 
Zahlungsverpflichtungen nicht im ver
einbarten Umfang oder nicht frist
gerecht erfüllt werden können.3) Das 
Marktpreisrisiko kann zum einen ent
stehen, wenn keine Zinsanpassungs
klauseln in den FactoringVerträgen 
vorhanden sind oder wenn keine Zins
absicherungsgeschäfte durchgeführt 
werden. Eine weitere mögliche Risiko
komponente ist das Konzentrations
risiko. Dieses setzt sich zum einen auf 
der Kundenseite aus der Konzentration 
beispielsweise auf bestimmte Kunden
gruppen, Branchen oder Regionen und 
zum anderen auch auf Seiten der finan
zierten Objekte aufgrund der häufig 
 anzutreffenden Fokussierung auf die 
Finanzierung bestimmter Objektarten 
zusammen.

� Prüfungserfahrungen: Die wesent
lichen Risiken des Instituts müssen 
durch das vorhandene Risikodeckungs
potenzial laufend abgedeckt sein, da
mit die Risikotragfähigkeit gegeben ist. 
Entsprechende Dokumentationen sind 
häufig sehr rudimentär und sollten im 

Hinblick auf die Ermittlung des Risiko
deckungspotenzials und dessen Inan
spruchnahme durch potenziell eintre
tende Risiken regelmäßig auf ihre 
Aussagekraft überprüft werden.

In diesem Zusammenhang sind eben
falls regelmäßig sowie anlassbezogen 
angemessene Stresstests für die 
 wesentlichen Risiken durchzuführen, 
die Art, Umfang, Komplexität und den 
Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten 
widerspiegeln sollen. Trotz der gesetz
lichen Verpflichtung zur Durchführung 
von angemessenen Stresstests wird 
bei kleineren Instituten oftmals auf de
ren Durchführung verzichtet. Vor dem 
Hintergrund fehlender konkreter Vor
gaben für die Durchführung von Stress
tests können gegebenenfalls qualita
tive Überlegungen für kleine Institute 
sinnvoller sein als komplexe quantita
tive Stresstests. Ein Verzicht auf die 
Vornahme von Stresstests ist gleich
wohl nicht zulässig, sodass entspre
chende Dokumentationsanforderun
gen zu erfüllen sind.

Compliance

Die ComplianceFunktion ist in kleinen 
Firmen auf besondere Art ausgestaltet. 

� Juristische Anforderungen: Jedes 
FactoringUnternehmen muss gemäß 
der MaRisk AT 4.4.2 über eine Compli
anceFunktion verfügen, um den Risi
ken, die aus der Nichtein haltung recht
licher Regelungen und Vorgaben 
resultieren können, ent gegen
zuwirken.4) Bei kleinen Instituten über
nimmt diese Aufgabe in der Regel die 
Geschäftsleitung und wird von der 
nächsten Führungsebene, insbesonde
re der RisikoControllingFunktion so
wie der Kreditanalyse, unterstützt. 

Empfohlen wird ein fortlaufendes 
RechtsnormenMonitoring einschließ
lich entsprechender Beurteilung der 
Relevanz für das eigene Institut. Die 
kontinuierliche Auswertung öffentlich 
verfügbarer Informationen und der Ver
öffentlichungen der FactoringVerbän
de zu rechtlichen Themen und der Be
zug eines RechtsnormenMonitoring 
von darauf spezialisierten Anbietern 
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sind eine mögliche Unterstützung 
beim Erkennen und Bewertung von re
levanten Handlungsfeldern. Insgesamt 
kann bei dem Thema Compliance der 
Rückgriff auf externe Beratungsleis
tungen sinnvoll sein, um für Entlastung 
und KnowhowTransfer zu sorgen. 

� Prüfungserfahrungen: Im Rahmen 
von Prüfungen fehlt es bei den Institu
ten oft an einer schriftlichen Dokumen
tation der ComplianceTätigkeiten. 
Trotz teilweiser geringer Größe und 
Komplexität der Gesellschaften sollten 
die durchgeführten Überwachungs
tätigkeiten sowie die Würdigung von 
Auswirkungen neuer rechtlicher und 
regulatorischer Anforderungen zumin
dest einmal jährlich schriftlich in einem 
ComplianceBericht zusammenge
fasst werden, um den Anforderungen 
an die Ausgestaltung der Compliance
Funktion gerecht zu werden.

Interne Revision

Auch die Interne Revision ist gesetzlich 
vorgeschrieben.

� Juristische Anforderungen: Ge
mäß MaRisk AT 4.4.3 muss jedes Fac
toringUnternehmen über eine funk
tionsfähige Interne Revision verfügen.5) 
Zu den Hauptaufgaben der Internen 
Revision gehört zudem die Über
prüfung der Umsetzung der MaRisk. 
Sie muss unter anderem untersuchen, 
ob die Dokumentation der Prozesse, 
die Ableitung und Begründung der zur 
Risikosteuerung genutzten Maßnah
men und Instrumente sowie die Be
richterstattungen angemessen sind. 
Sie hat zu würdigen, ob der Regelkreis
lauf des Risikomanagements gewähr
leistet ist. Die Revision prüft regel
mäßig, ob alle relevanten gesetzlichen 
Anforderungen in der schriftlich fixier
ten Ordnung des Unternehmens ope
rationalisiert wurden und ob diese von 
den Mitarbeitern befolgt werden.

Bei Unternehmen, bei denen aus Grün
den der Betriebsgröße die Einrichtung 
einer Revisionseinheit unverhältnis
mäßig ist, können die Aufgaben der 
 Internen Revision von einem Ge
schäfts führer erfüllt werden.6) Die In

terne Revision hat risikoorientiert und 
prozessunabhängig die Wirksamkeit 
und Angemessenheit des Risikoma
nagements im Allgemeinen und des in
ternen Kontrollsystems im Besonde
ren sowie die Ordnungsmäßigkeit 
grundsätzlich aller Aktivitäten und Pro
zesse zu prüfen und zu beurteilen.

� Prüfungserfahrungen: Aufgrund 
des geringen Personalbestands findet 
bei kleineren FactoringUnternehmen 
häufig eine eigenständige Interne Revi
sion statt, die entweder vom Ge
schäftsführer oder von Externen 
durchgeführt wird.7) Bei einer Auslage
rung hat die Geschäftsleitung  einen 
Revisionsbeauftragten zu benennen, 
der eine ordnungsgemäße Interne Re
vision gewährleisten muss. Dabei sind 
die Regelungen der AT 9, AT 4.4 und 
BT2 der MaRisk zu beachten. Die Aus
lagerung der Revision ist dabei immer 
eine wesentliche Auslagerung. Prüfun
gen zeigen oftmals eine mangelnde 
Dokumentation der Revisionsplanung 
sowie der Revisionstätigkeiten. Feh
lende Funktionstrennung ist bei kleine
ren Instituten relevant, bei denen die 
Interne Revision durch eigene Mitar
beiter ausgeführt wird. So dürfen Mit
arbeiter der Internen Revision insbe
sondere keine Aufgaben wahrnehmen, 
die mit der Revisionstätigkeit nicht ver
einbar sind.

Besonders für kleinere und mittelstän
dische FactoringUnternehmen ergibt 
sich im Rahmen der Auslagerung der 
Internen Revision der Vorteil, dass die 
auf die Auslagerung spezialisierten 
Prüfer den Standard heben und über 
das erforderliche Knowhow aus der 
Prüfung weiterer Institute verfügen.

Informationstechnik

Hinsichtlich der Informationstechnik 
(IT) müssen diverse Punkte beachtet 
werden. 

� Juristische Anforderungen: Der 
Bedeutung des Einsatzes von IT in 
den Instituten hat die BaFin mit dem 
Rundschreiben „Bankaufsichtliche 
Anforderungen an die IT (BAIT)“ 
Rechnung getragen, dessen Anwen
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derkreis auch die Finanzdienstleis
tungsinstitute umfasst. Auf Basis der 
BAIT müssen im Rahmen einer Prü
fung zahlreiche Aspekte berücksich
tigt werden. 

So sind beispielsweise als Mindest
inhalte der ITStrategie die strategische 
Entwicklung, die ITAufbau und Ablau
forganisation sowie die ITArchitektur 
unter Berücksichtigung von selbstent
wickelten ITSystemen (Hardware und 
SoftwareKomponenten) und von Aus
lagerungen anzusehen. Auch die Zu
ständigkeiten und die Einbindung der 
Informationssicherheit einschließlich 
entsprechender Vor gaben zum Notfall

management sind im Rahmen der IT
Strategie zu ent wickeln. Im Bereich 
des Informationsrisikomanagements 
hat das Institut über einen aktuellen 
Überblick geschäftsrelevanter Informa
tionen, Geschäftsprozesse, ITSyste
me sowie Netz und Gebäudeinfra
strukturen zu verfügen. 

Im Benutzerberechtigungsmanage
ment sollen Berechtigungskonzepte 
die Vergabe von Berechti gungen an 
Benutzer nach dem Sparsamkeits
grundsatz (Needtoknow Prinzip) si
cherstellen, die Funktionstrennung 
wahren und Interessenskonflikte des 
Personals vermeiden. Im Bereich der 
Datensicherung sind die Bestandsan
gaben zu Komponenten der ITSyste
me angemessen zu verwalten und so
weit erforderlich zu aktualisieren. Die 
Prozesse zur Änderung von ITSyste
men (Change Management) sind ab
hängig von Art, Umfang, Komplexität 
und Risikogehalt auszu gestalten und 
umzusetzen.

Grundsätzlich darf ein ITSicherheits
beauftragter nicht ausgelagert werden 
und muss von der IT funktionsgetrennt 
aufgestellt werden. Es ist jedoch er
laubt, beratende Unterstützung im 
 Sinne von Fremdbezug hinzuzuziehen. 
Die BAIT weisen ausdrücklich darauf 

hin, dass das Institut auch jenseits der 
Konkretisierungen im Rundschreiben 
verpflichtet bleibt, bei der Ausgestal
tung der ITSysteme und der dazuge
hörigen ITProzesse grundsätzlich auf 
gängige Standards abzustellen. Explizit 
genannt werden hierbei die ITGrund
schutzkataloge des Bundesamts für 
 Sicherheit in der Informationstechnik 
und der internationale Sicherheitsstan
dard ISO/IEC 2700X der International 
Organization for Standardization.

� Prüfungserfahrungen: Mängel im 
Rahmen von Prüfungen sind viel
schichtig und reichen von  mangelnder 
ITSicherheit einschließlich unzurei

chender Trennung von Benutzer
berechtigungen über fehlende Notfall
konzepte bis hin zu mangelhafter 
Dokumentation von ITStrategie oder 
Anwendungen im Rahmen individuel
ler Datenverarbeitung. Die BAIT fassen 
die wichtigsten IT Anforderungen zu
sammen, sodass zur Vermeidung von 
ITSchwächen eine dezidierte Bearbei
tung der BAIT Vorgaben notwendig ist. 
Bei einem Fremdbezug von Software 
ist im Rahmen einer Risikobewertung 
zu beur teilen, ob es sich um eine we
sentliche Auslagerung im Sinne von 
AT 9 MaRisk handelt.

Institutsvergütungsverordnung

Die Anforderungen an die Vergütungs
systeme bringen einige Herausforde
rungen mit sich. 

� Juristische Anforderungen: Facto
ringUnternehmen sind in der Regel 
gemäß § 17 Institutsvergütungs
verordnung (InstitutsVergV) als nicht 
bedeutendes Institut einzustufen. 
Gleichwohl hat das Institut die Ange
messenheit und die Transparenz der 
Vergütungssysteme sicherzustellen 
sowie ein angemessenes Verhältnis 
zwischen der variablen und der fixen 
jährlichen Vergütung festzulegen. Die 

Vergütungssysteme von Factoring 
Unternehmen sind so auszurichten, 
dass schädliche Anreize zur Eingehung 
unverhältnismäßig hoher Risikopositio
nen vermieden werden. Die Mitarbei
ter der nicht geschäftsinitiierenden Be
reiche müssen ihrer Verantwortung 
und Aufgabe nach entsprechend ver
gütet werden. Alle Arbeitsverträge 
sind schriftlich zu fixieren.

Grundsätzlich sind bestimmte Doku
mentationspflichten zu beachten. So 
müssen bestehende Verträge auf Kon
sistenz zur InstitutsVergV sowie An
passungsmöglichkeiten bei eventuel
len Abweichungen geprüft werden. 
Darüber hinaus muss eine Liste der 
Mitarbeiter mit allen relevanten Bezü
gen erstellt werden. Gegenstand sind 
die Vergütungsparameter, die Ausge
staltung und die Zusammensetzung 
der Vergütung sowie ein Rahmenkon
zept zur Festlegung und Genehmigung 
von Abfindungen. Die Dokumentation 
des Entscheidungsprozesses und der 
Nachweis der Einbindung der Kontroll
Einheiten sind in § 11 der Instituts
VergV festgelegt.

� Prüfungserfahrungen: Problemfel
der können im Hinblick auf ein unange
messenes Verhältnis zwischen variab
ler und fixer Vergütung im Außendienst 
entstehen. Darüber hinaus sind insbe
sondere die erforder lichen Dokumen
tationen teilweise sehr kurzgehalten. 
Auch wenn derzeit diskutiert wird, 
dass FactoringUnternehmen künftig 
aus dem Anwendungsbereich der Ins
titutsVergV herausfallen sollen, sind 
die Vergütungssysteme von Factoring
Unternehmen so auszugestalten, dass 
die Anforderungen des § 25a Absatz 1 
Satz 3 Nr. 6 KWG erfüllt werden.

Geldwäschegesetz

Das Geldwäschegesetz (GwG) gilt 
auch im Bereich Factoring. 

� Juristische Anforderungen: Als Fi
nanzdienstleistungsinstitute unter
liegen FactoringUnternehmen voll
umfänglich den Anforderungen des 
GWGs. Die Prüfung der Vorkehrungen 
der Institute zur Verhinderung von 

»Grundsätzlich darf ein IT-Sicherheits beauftragter 
nicht ausgelagert werden.«
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Geldwäsche hat gemäß § 26 Prüfungs
berichtsverordnung (PrüfbV) einmal 
jährlich stattzufinden. Zielsetzung des 
Geldwäschebekämpfungsergänzungs
gesetzes ist ein stärker risikoorientier
tes Geldwäsche präventionssystem, 
das aus einer institutseigenen Risiko
analyse abgeleitet wird. Art und Um
fang der internen Sicherungsmaßnah
men sollen sich am individuellen 
Risikogehalt der Gesellschaft orientie
ren und dem KnowYourCustomer
Prinzip stärker Rechnung tragen.

Im Rahmen von Prüfungen erfolgt re
gelmäßig eine Beurteilung der vom In
stitut erstellten Risikoanalyse, bevor die 
getroffenen internen Sicherungsmaß
nahmen zur Verhinderung von Geld
wäsche und Terrorismusfinanzierung 
sowie von betrügerischen Handlungen 
zu Lasten des Instituts gewürdigt wer
den. Anschließend erfolgt eine Bewer
tung der Stellung und Tätigkeit des 
Geldwäschebeauftragten einschließlich 
seiner Kompetenzen sowie der An
gemessenheit der geldwäschespezi
fischen Schulungen der Beschäftigten.

Die Einschätzung der kundenbezo
genen Sorgfaltspflichten (Know Your 
Customer, wirtschaftlich Berechtigter, 
politisch exponierte Personen) ein
schließlich der in diesem Zusammen
hang durchzuführenden Beurteilung 
der diesbezüglichen Aufzeichnungs 
und Aufbewahrungspflichten sind 
ebenfalls wesentliche Aspekte der 
Geldwäsche und Betrugsprävention. 
Abschließend sei auf die Pflicht zur Er
fassung und Meldung von Verdachts
fällen hingewiesen.

� Prüfungserfahrungen: Prüfungs
feststellungen sind wei treichend und 
können alle vorstehend aufgeführten 
Prüfungsbereiche betreffen. Angefan
gen von unzureichend beschriebenen 
Sicherungsmaßnahmen und lediglich 
rudimentären Risikoana lysen sind 
ebenfalls Mängel in der Kontrolldoku
mentation sowie in der Identifizierung 
der Kunden und insbesondere in der 
Ermittlung der wirtschaftlich Berech
tigten zu beobachten. 

Oftmals ist die institutsinterne Kon
trolle im Hinblick auf Beziehungen zu 

politisch exponierten Personen ein 
Schwachpunkt. Eine konsequente Um
setzung der von der BaFin im Dezem
ber 2018 veröffentlichten Auslegungs 
und Anwendungshinweise gemäß § 51 
Absatz 8 GwG einschließlich der Ein
haltung entsprechender Dokumentati
onspflichten ist notwendige Vorausset
zung im Hinblick auf eine mängelfreie 
Prüfung. Denn der GwGBereich 
nimmt auch über den Erfassungsbogen 
gemäß § 27 PrüfbV eine wesentliche 
Stellung im Rahmen der regulatori
schen Prüfung ein.

Anzeige-/Meldewesen

Das Anzeige und Meldewesen um
fasst diverse Faktoren.

� Juristische Anforderungen: Fi
nanzdienstleistungsinstitute, die aus
schließlich Factoring im Sinne des § 1 
Absatz 1a Satz 2 Nr. 9 KWG erbringen, 
sind von der Pflicht zur Vorlage von Fi
nanzinformationen ausgenommen (§ 2 
Absatz 7a KWG).

FactoringUnternehmen haben jedoch 
die Anzeigepflichten gemäß § 24 KWG 
zu beachten. Dazu zählen formlose An
gaben unter anderem zu Veränderun
gen in den Kreisen der Geschäftsleiter, 
der Rechtsform und des Sitzes sowie 
dem Erwerb oder der Aufgabe von Be
teiligungen an anderen Instituten. Ge
mäß § 28 KWG ist der Abschlussprüfer 
unverzüglich nach dessen Bestellung 
bei der BaFin und der Deutschen Bun
desbank anzuzeigen. 

FactoringUnternehmen haben eben
falls vierteljährig diejenigen Kreditneh
mer aufzuzeigen, deren Kreditvolumen 
im Sinne des § 19 Absatz 1 KWG bei 
ihnen eine Million Euro oder mehr be
trägt. Hierbei gilt beim unechten Facto
ring der Veräußerer der Forderungen als 
Kreditnehmer, während beim echten 
Factoring der Schuldner der Verbindlich
keit als Kreditnehmer anzu sehen ist.

� Prüfungserfahrungen: Gemäß § 25 
PrüfbV hat der Abschlussprüfer die 
 Organisation des An zeige und Melde
wesens sowie die Vorkehrungen des In
stituts für die  Sicherstellung der Voll

Fußnoten
1) Vgl. Deutscher Factoring Verband e.V., online 
verfügbar unter: https://www.factoring.de/bran
chenzahlenfactoring2018
2) Vgl. BaFinRundschreiben 09/2017 (BA) – Min
destanforderungen an das Risikomanagement 
– MaRisk, AT 2.1.2.
3) Vgl. BaFinRundschreiben 09/2017 (BA) – Min
destanforderungen an das Risikomanagement – 
MaRisk, BT3.
4) Vgl. Becker/Gruber/Heuter, Handbuch MaRisk, 
S. 146.
5) Vgl. Becker/Gruber/Heuter, Handbuch MaRisk, 
S. 150.
6) Vgl. ebenda AT 7.1 Tz. 1; AT 7.2 Tz. 1; AT 5 Tz. 1.
7) Vgl. Becker/Gruber/Heuter, Handbuch MaRisk, 
S. 381.

ständigkeit und Richtigkeit der Anzeigen 
und Meldungen zu beurteilen. Insoweit 
betreffen die festgestellten Verstöße im 
Rahmen von Prüfungen oftmals nicht 
die in der Regel korrekt erstatteten An
zeigen und Meldungen, sondern organi
satorische Aspekte. Vor diesem Hinter
grund sollte auf eine angemessene 
Organisationsstruktur im Anzeige und 
Meldewesen geachtet werden. Weiter
hin bereitet die korrekte Zuordnung von 
Einzelengagements zu Kreditnehmer
einheiten häufig Probleme.

Defizit in der Dokumentation

Kleinere und mittelgroße Factoring
Gesellschaften haben trotz ihrer teil
weise überschaubaren Größe und 
Struktur eine Reihe gesetzlicher und 
regulatorischer Anforderungen zu er
füllen, deren Darstellung in den vorste
henden Ausführungen keinen An
spruch auf Vollständigkeit erhebt. 

Im Hinblick auf die gesammelten Er
fahrungen bei der Prüfung und Bera
tung solcher Unternehmen ist fest
zustellen, dass im Rahmen dieser 
Tätigkeiten festgestellte Mängel oft
mals nicht den operativen Geschäfts
betrieb betreffen. Vielmehr besteht ein 
deutliches Defizit in der Dokumenta
tion von organisatorischen Rahmenbe
dingungen, Prozessabläufen, Kontroll
handlungen und Risikobeurteilungen. 
Hier sollten auch kleinere und mittel
große FactoringGesellschaften darauf 
bedacht sein, entsprechende Nach
weispflichten zu befolgen, da ein ge
wisses Maß an regulatorischer Do
kumentation gefordert werden muss, 
um Prüfungsfeststellungen zu vermei
den.
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